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Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversi-
cherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung 
werden von der antragstellenden Organisation erarbeitet 
in Zusammenarbeit mit:

	● den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern (UVT) und 
dem

	● Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) gemeinsam mit der

	● Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) und gegebenenfalls weiteren Messstellen z. B. 
der Bundesländer.

EGU werden herausgegeben durch das Sachgebiet „Gefahr-
stoffe“, Fachbereich „Rohstoffe und chemische Industrie“ 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) 
und in das Regelwerk unter der Bestellnummer DGUV Infor-
mation 213–701 ff. aufgenommen. Darüber hinaus erfolgt 
eine Verbreitung über das Internet sowie branchenbezogen 
durch die einzelnen Unfallversicherungsträger.

EGU werden im Abstand von fünf Jahren durch die Pro-
jektgruppe „EGU“ des Sachgebietes „Gefahrstoffe“ über-
prüft. Sollten Änderungen (dies betrifft Überarbeiten oder 
auch Zurückziehen einer EGU) notwendig sein, werden 
diese veröffentlicht.

Diese EGU wurde erstmals im Oktober 2025 unter Feder-
führung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erarbeitet in 
Zusammenarbeit mit:

	● Unfallkasse Saarland,
	● Unfallkasse Hessen,
	● Unfallkasse Baden-Württemberg,
	● Kommunale Unfallversicherung Bayern.

Für die Mitwirkung und Unterstützung bei den Exposi-
tionsmessungen danken wir allen Beteiligten.

Vorbemerkung
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1	 Allgemeines

Maßnahmen aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [1] 
und dem 7. Sozialgesetzbuch (SGB VII) [2] gegen arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren werden in der Gefahrstoffver-
ordnung (GefStoffV) [3] und den zugehörigen Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) konkretisiert, sowie durch 
Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
sowie Regeln und Informationen der DGUV erläutert.

Die in den EGU nach GefStoffV beschriebenen Verfahren, 
Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen sind vorrangig auf die 
Umsetzung der GefStoffV gerichtet und berücksichtigen 
ausschließlich die inhalative Gefährdung. Es sind auch 
andere Gefährdungen, z. B. dermale, orale oder psychi-
sche Gefährdungen möglich, die durch die Tätigkeiten 
und Arbeitsbedingungen entstehen können. Auch bei der 
Anwendung von EGU sind diese in der Gefährdungsbe-
urteilung zu berücksichtigen.

Die Arbeitsstätte und die Verwendung von Arbeitsmitteln 
sind in einer Gefährdungsbeurteilung gemäß der Verord-
nung über Arbeitsstätten (ArbStättV) [4] und der Verord-
nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln (BetrSichV) [5] gesondert 
zu betrachten. Dies gilt grundsätzlich auch für Bereiche, 
in denen Versicherte tätig sind, die keine Beschäftigten 
sind (siehe § 2 Abs. 1 und 2 DGUV Vorschrift 1 „Grundsät-
ze der Prävention“ [6] und § 4 DGUV Vorschrift 49 „Feuer-
wehren“ [7]). Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist 
in Absprache mit dem zuständigen Facharzt oder der 
zuständigen Fachärztin die arbeitsmedizinische Vorsorge 
gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV) [8] festzulegen.

Die GefStoffV fordert die Unternehmen unter anderem 
auf, Gefahrstoffe durch nicht oder weniger gefährliche 
Stoffe oder Verfahren zu ersetzen. Ist dies nicht möglich 
und werden Gefahrstoffe freigesetzt, sind Art, Dauer und 
Ausmaß der Exposition zu ermitteln und zu beurteilen. 
Dies kann durch Arbeitsplatzmessungen oder gleichwerti-
ge, auch nichtmesstechnische Ermittlungsverfahren erfol-
gen. EGU nach der GefStoffV sind eine Handlungsempfeh-
lung bei der Gefährdungsbeurteilung, da sie für 
abzuleitende Schutzmaßnahmen und deren Wirksam-
keitsüberprüfung entsprechend der TRGS 400 „Gefähr-
dungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ [9] 
mit herangezogen werden können.

Darüber hinaus können EGU als nichtmesstechnische 
Verfahren bei der Informationsermittlung und Durchfüh-
rung der Expositionsbewertung nach der TRGS 402 „Er-
mitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ [10] verwendet 
werden. Somit können Unternehmen den eigenen Ermitt-
lungsaufwand erheblich reduzieren. Dies ist insbesondere 
bei messtechnischen Ermittlungen von Bedeutung, die 
ggf. ganz entfallen können.

Bei Anwendung dieser EGU muss bei Änderungen im 
Arbeitsbereich, der arbeitsmedizinischen Vorsorge oder 
bei Verfahrensänderungen oder bei Verfahrensänderun-
gen sofort und ansonsten regelmäßig, mindestens aber 
einmal jährlich, die Gültigkeit der Voraussetzungen dieser 
EGU überprüft und das Ergebnis dokumentiert werden. 
Hierzu zählt unter anderem auch die Prüfung der unver-
änderten Gültigkeit der Empfehlungen. Die Überprüfung 
erfolgt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.

Als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind auch 
Methoden und Fristen zur Überprüfung der Wirksamkeit 
bestehender und zu treffender Schutzmaßnahmen fest
zulegen. Grundsätze hierzu sind umfassend in der 
TRGS 500 – „Schutzmaßnahmen“ [11] dargestellt. 
Besonderheiten werden in den EGU bei den Schutz
maßnahmen in Kapitel 6 beschrieben.

Bei Anwendung dieser EGU bleiben andere Anforderun-
gen der GefStoffV, insbesondere die Informationsermitt-
lung und Substitutionsprüfung (§ 6), die Verpflichtung zur 
Beachtung der Rangordnung der Schutzmaßnahmen 
(§ 7), die Verpflichtung zur Erstellung von Betriebsanwei-
sungen und zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäf-
tigten (§ 14) und Versicherten bestehen.
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2	 Anwendungsbereich und Hinweise

Diese EGU geben den Unternehmen praxisgerechte Hin-
weise, wie sichergestellt werden kann, dass der Stand der 
Technik erreicht wird. Werden die Verfahrensparameter 
sowie die Schutzmaßnahmen eingehalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass das Minimierungsgebot nach 
§ 7 Abs. 4 der GefStoffV erfüllt wird.

Diese EGU richtet sich an die Träger der freiwilligen Feuer-
wehren. Sie umfasst das Ein- und Ausfahren von diesel
betriebenen Feuerwehrfahrzeugen in den Abstellbereich 
der freiwilligen Feuerwehr mit offenen Hallentoren und 
der Möglichkeit, dass die Fahrzeuge sofort ausfahren 
können, z. B. durch eine Druckerhaltung der Bremsanlagen.

Es werden Kriterien für einen Verzicht auf eine messtech-
nische Überwachung bei diesen Tätigkeiten festgelegt. Es 
werden das Aus- und Einfahren aus den Abstellbereichen 
der freiwilligen Feuerwehr betrachtet, bei denen eine 
inhalative Gefahrstoffexposition zu erwarten ist und für 
die Messdaten vorliegen.

In dieser EGU werden die Anforderungen an Schutzmaß-
nahmen beim Ein- und Ausfahren beschrieben, bei deren 
Umsetzung davon ausgegangen werden kann, dass die 
anzuwendenden Grenzwerte und Konzentrationen für die 
inhalative Belastung der Beschäftigten und Versicherten 
gegenüber Gefahrstoffen eingehalten werden und daher 
Arbeitsplatzmessungen durch Kontrollmaßnahmen er-
setzt werden können.

Eine Dokumentationshilfe zur Gefährdungsbeurteilung ist 
auf der EGU-Homepage zu finden. Die Überprüfung er-
folgt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 
der Gefahrstoffverordnung.
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3	 Begriffsbestimmungen

Begriffe werden in dieser EGU so verwendet, wie sie im 
Begriffsglossar1 zu den Regelwerken der Betriebssicher-
heitsverordnung, der Biostoffverordnung und der Gefahr-
stoffverordnung bestimmt sind. Zusätzliche Begriffsdefi-
nitionen sind im Folgenden beschrieben:

1	  https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/Glossar

Euro-Klassen sind Schadstoffklassen, welche nach dem 
Leitfaden zur Ermittlung der Schadstoffklassen von Nutz-
fahrzeugen, Stand: 1. Dezember 2023, vom Bundesamt für 
Logistik und Mobilität festgelegt wurden.
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4	 Arbeitsverfahren und Tätigkeiten

Dieselbetriebene Feuerwehrfahrzeuge der Euro-Klassen 1 
bis 6 werden vorrangig für Brand-, Hilfeleistungs- und 
Katastrophenschutzeinsätze vorgehalten. Diese Fahrzeu-
ge stehen bei den Feuerwehrhäusern in Abstellhallen. In 
einem Einsatzfall kommen die ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute zum Feuerwehrhaus, ziehen sich um und be-
setzen das Fahrzeug. In der Regel ist ein Versicherter oder 
eine Versicherte einmal pro Tag im Einsatz, so dass die 
gesamte Exposition erfasst ist. Die Hallentore werden 
geöffnet, der Motor wird gestartet und die Einsatzfahrt 

beginnt. Je nach Einsatzbedingungen fahren bis zu vier 
Feuerwehrfahrzeuge (als ein Löschzug) nacheinander aus 
der Abstellhalle. In der Abstellhalle sollten sich beim Aus-
fahren keine Personen mehr befinden. Nach dem Ausfah-
ren werden die Hallentore geschlossen. Wenn der Einsatz 
beendet ist, kommen die Feuerwehrfahrzeuge wieder zur 
Abstellhalle. Die Hallentore werden geöffnet und die Fahr-
zeuge parken rückwärts ein. Der Motor wird abgestellt. 
Die Feuerwehrleute verlassen bei geöffneten Hallentoren 
das Fahrzeug.
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5	 Gefährdungsermittlung und Beurteilung

5.1	 Gefahrstoffe

2	 Die in einer EGU genannten Begriffe „Grenzwerte und Konzentrationen“ umfassen:
	● Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) nach TRGS 900,
	● Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen nach TRGS 910,
	● Verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte nach Anhang III der Richtlinie 2004/37/EG (binding occupational exposure limit values – BOELV)

In Tabelle 1 werden für die aufgeführten Gefahrstoffe An-
gaben zu Grenzwerten und Konzentrationen2, zur Einstu-
fung nach der CLP-Verordnung [12] bzw. Herstelleranga-
ben sowie ergänzende Hinweise aus der TRGS 900 [13] und 
TRGS 910 [14] aufgeführt. Der Grenzwert ist überschritten, 

wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und/oder die Spit-
zenbegrenzung überschritten sind. Die Spitzenbegren-
zung bezieht sich auf die 15 Minuten-Mittelwerte (Kurz-
zeitwert – KZW).

Tabelle 1  Gefahrstoffe, Grenzwerte und Konzentrationen, Einstufung

Gefahrstoffe CAS-Nr. Grenzwerte und Konzentrationen, 
Überschreitungsfaktor (Kurzzeitwert-
Kategorie), Bemerkungen [13; 14]

Einstufung nach CLP-Verordnung [12]*

Alveolengängige Fraktion
(A-Staub)

– AGW: 1,25 mg/m³
2(II)
AGS, DFG, Y

Kohlenstoffmonoxid, CO 630-08-0 AGW: 23 mg/m³
3(II)
DFG, EU, Z

Entzündbare Gase, Kategorie 1; H220
Akute Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331
Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A; H360D
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte 
Exposition), Kategorie 1; H372

„Gefahr“

Kohlenstoffdioxid, CO
2

124-38-9 AGW: 9100 mg/m³
2(II)
DFG, EU

„Achtung“

Dieselrußpartikel, DME – AGW: 0,05 mg/m³ (A)
–
AGS, X

TRGS 900

Stickstoffdioxid, NO
2

10102-44-0 AGW: 0,95 mg/m³
2(I)
EU

Oxidierende Gase, Kategorie 1; H270
Akute Toxizität, Kategorie 1, Einatmen; H330
Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318

„Gefahr“
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Gefahrstoffe CAS-Nr. Grenzwerte und Konzentrationen, 
Überschreitungsfaktor (Kurzzeitwert-
Kategorie), Bemerkungen [13; 14]

Einstufung nach CLP-Verordnung [12]*

Stickstoffmonoxid, NO 10102-43-9 AGW: 2,5 mg/m³
2(II)
EU, AGS

Oxidierende Gase, Kategorie 1; H270
Akute Toxizität, Kategorie 1, Einatmen; H330
Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318

„Gefahr“

*	 Mindesteinstufung bzw. Herstellerangaben – Quelle: www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank
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Erläuterungen
AGS	 Ausschuss für Gefahrstoffe

AGW	 Arbeitsplatzgrenzwert (TRGS 900)

CAS-Nr.	 Registriernummer des „Chemical Abstract 
Service“

CLP-VO	 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen

DFG	 Deutsche Forschungsgemeinschaft

EU	 Europäische Union

H	 hautresorptiv (TRGS 900)

Sah	 Haut und Atemwegssensibilisierende Stoffe 
(TRGS 900)

Sh	 Hautsensibilisierende Stoffe (TRGS 900)

Über- 
schreitungs- 
faktor 2 (I)	� Als Mittelwert über 15 min darf eine 2-fache 

AGW-Konzentration nicht überschritten 
werden (Stoffe, bei denen die lokale Wirkung 
grenzwertbestimmend ist oder atemwegs-
sensibilisierende Stoffe).

Über- 
schreitungs- 
faktor 2 (II)	� Als Mittelwert über 15 min darf eine 2-fache 

AGW-Konzentration nicht überschritten 
werden (resorptiv wirksame Stoffe).

X	 Krebserzeugender Stoff der Kat. 1A und 1B 
oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfah-
ren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoff-
verordnung – es ist zusätzlich § 10 GefStoffV 
zu beachten.

Y	 Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und 
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden.

Z	 Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch 
bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht 
ausgeschlossen werden.

H220	 Extrem entzündbares Gas.

H270	 Kann Brand verursachen oder verstärken; 
Oxidationsmittel.

H314	 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden.

H318	 Verursacht schwere Augenschäden.

H330	 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331	 Giftig bei Einatmen.

H360D	 Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H372	 Schädigt die Organe bei längerer oder wie-
derholter Exposition.
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5.2	 Bewertung der Gefahrstoff
exposition
Bei Feuerwehren werden zu Ausbildungszwecken oder 
bei einem Einsatz die Feuerwehrfahrzeuge aus den Ab-
stellbereichen gefahren und danach wieder rückwärts 
eingeparkt. Die Messungen im Rahmen des MGU-Mess-
programms Nr. 9211 erfassen sowohl die Ein- als auch die 
Ausfahrt. Die hier zugrunde liegenden Messwerte wurden 
im Zeitraum von 2022 bis 2024 ermittelt.

	● Da sich während dem Ein- und Ausfahren wegen der 
Verletzungs- und Unfallgefahr keine Personen in der 
Fahrzeughalle befinden sollten, wurden nur stationäre 
Messungen in der Halle vorgenommen.

	● Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zu erhalten, 
wurde das Aus- und Einparken eines Löschzuges oder 
vergleichbar, bestehend aus vier dieselbetriebenen 
Fahrzeugen, messtechnisch begleitet.

	● Die Messgeräte wurden zwischen dem zweiten und 
dritten Fahrzeug im hinteren Fahrzeugbereich Richtung 
Rückwand der Abstellhalle positioniert.

	● Alle Probennahmeköpfe der Messgeräte befanden sich 
in ca. 1,50 m Höhe.

	● Um den Effekt einer natürlichen Lüftung zu untersu-
chen, wurden, falls vorhanden, die raumlufttechnische 
Anlage und die Erfassungseinrichtung während aller 
Messungen ausgeschaltet.

	● Die Messungen wurden vor dem Motorenstart und vor 
der Ausfahrt des 1. Fahrzeuges gestartet.

	− So spiegeln diese Werte auch den ungünstigsten Fall, 
dass beim Ausfahren und Einparken Personen hinter 
dem Fahrzeug anwesend sind oder unmittelbar da-
nach den Bereich betreten, wider.

	● Die Fahrzeuge wurden nach dem Öffnen der Hallentore 
gestartet und im Anschluss nacheinander zügig aus der 
Fahrzeughalle gefahren.

	− Durch die externe Druckerhaltung der Bremsen konn-
ten die Fahrzeuge sofort ausfahren.

	− Das Fahrzeug wurde erst unmittelbar vor dem 
Herausfahren gestartet und verließ die Halle sofort 
nach dem Starten.

	− Alle Fahrzeuge fuhren nacheinander auf den Vorplatz, 
dort wurde ein Übungseinsatz simuliert, wobei die 
Motoren warmliefen.

	− Der Standort der Fahrzeuge war so gewählt, dass 
nicht die Abgase der Fahrzeuge vom Wind in die Halle 
gelangen konnten.

	● Bei geöffneten Hallentoren waren in der Regel nach 
weniger als 30 Minuten in der Halle NO, NO

2
 und CO 

nicht mehr nachweisbar (Hintergrundbelastung).
	− Dieses konnte an den direktanzeigenden Messgeräten 

während der Messung abgelesen werden.
	● Wenn in den Hallen keine Abgase mehr nachgewiesen 

werden konnten, wurden die Fahrzeuge im betriebs-
warmen Zustand wieder rückwärts eingeparkt.

	● Gemessen wurden die Konzentrationen an Dieselrußpar-
tikeln (DME) als Kohlenstoff elementar als Kurzzeitwert.

	− Die Probenahmedauer wurde gesplittet und umfasst 
0,25 h beim Ausfahren und 0,25 h beim Einfahren, 
insgesamt also 0,5 h.

	● Für die Gasmessungen mit direktanzeigenden Messge-
räten wurden als Messwerte die 15 Minuten Mittelwerte 
genommen, die den Probenahmedauern der DME-Mes-
sungen beim Ein- und Ausfahren entsprachen.

	● Parallel zu den 15 Minuten Probenahmen erfolgte eine 
zweistündige Probenahme zu DME zur Beurteilung des 
AGW. Die Position für diese stationäre Messung war 
ebenfalls zwischen dem zweiten und dritten Fahrzeug.

13

Gefährdungsermittlung und Beurteilung



Tabelle 2  Ergebnisse der Messungen (mg/m³) mit vielen Werten unter den Bestimmungsgrenzen (BG) und mit 95. Perzentilen (Q95)

Gefahrstoff 
(Messzeit)

IBA Anzahl 
Messwerte

Anzahl 
Betriebe

Anzahl  
kleiner-Werte

höchste 
BG

Min = 
-Wert

Max = 
-Wert

Q95

A-Staub
(0,5 h)

Ein- und 
Ausfahren

20 17 20 0,3

A-Staub
(2 h)

Ein- und 
Ausfahren

20 17 20 0,07

DME (Kohlenstoff, 
elementar) 
(0,5 h)

Ein- und 
Ausfahren

20 17 19 0,02 0,022 0,022

DME (Kohlenstoff, 
elementar)
(2 h)

Ein- und 
Ausfahren

20 17 15 0,005 0,005 0,01

CO
(0,25 h)

Ausfahren 20 17 5 0,58 0,6032 3,2364 3,256

CO
(0,25 h)

Einfahren 20 17 15 0,58 0,5916 1,044

Tabelle 3  Ergebnisse der Messungen (mg/m³) mit 95. Perzentilen (Q95)

Gefahrstoff 
(Messzeit)

IBA Anzahl Messwerte Anzahl Betriebe höchste 
BG

Min = 
-Wert

Max = 
-Wert

Q95

CO2
(0,25 h)

Ausfahren 16 14 717,36 1445,7 1166

CO2
(0,25 h)

Einfahren 16 14 695,4 1171,2 1095

NO2
(0,25 h)

Ausfahren 20 17 0,00191 0,0191 0,2865 0,355

NO2
(0,25 h)

Einfahren 20 17 0,0191 0,191 0,171

NO
(0,25 h)

Ausfahren 20 17 0,0125 0,7625 0,7086

NO
(0,25 h)

Einfahren 20 17 0,0375 0,4625 0,4646

Alle Stoffe, die nach bisheriger Kenntnis bei den unter-
suchten Tätigkeiten expositionsrelevant sind, wurden 

messtechnisch ermittelt. Für alle Messungen wurden die 
AGW (siehe Tabelle 1) deutlich unterschritten.
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6	 Schutzmaßnahmen und Wirksamkeitsprüfung

In diesem Kapitel werden Schutzmaßnahmen benannt, 
die den Befund „Schutzmaßnahmen ausreichend“ nach 
TRGS 402 [10] zulassen. Zudem ist damit das Minimie-
rungsgebot nach TRGS 500 Abs. 5.1 [11] erfüllt. Die 
Schutzmaßnahmen werden nach TRGS 500 grundsätzlich 
nach dem STOP-Prinzip festgelegt. Die Reihenfolge der in 
dieser EGU genannten Schutzmaßnahmen orientiert sich 
ebenfalls an der TRGS 500.

Die vollständige Substitution der Gefahrstoffe beim Ein- 
und Ausfahren der Feuerwehrfahrzeuge ist noch nicht 
möglich, da weiterhin dieselbetriebene Fahrzeuge zur 
Abwehr von Brand-, Unglücks- und Katastrophenfällen 
vorgehalten werden müssen.

Schutzmaßnahmen, sofern zutreffend siehe  
TRGS 500 Nr. 6.1–6.5.

Weitere Hinweise gibt die DGUV Information 205-008 
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ [15].

Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat regelmäßig zu 
kontrollieren, ob die von ihm festgelegten Schutzmaß-
nahmen vorhanden und wirksam sind (siehe auch 
TRGS 400 [9]). Dies kann beispielsweise durch die Durch-
führung wiederkehrender Prüfungen zur Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Funktion technischer Einrichtun-
gen erfolgen, wie z. B. die Abgasuntersuchungen im Rah-
men der regelmäßig stattfindenden sicherheitstechni-
schen Überprüfung der Fahrzeuge.
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Anhang 
Begriffsbestimmungen zu Tabelle 2 und 3

Gefahrstoff ausgewerteter Gefahrstoff (beeinflusst die herangezogenen Grenzwerte und Konzentrationen)

IBA Differenzierung nach Ein- und Ausfahrten

(Messzeit) = Probenahme-
dauer in h

0,25 h bei Gasen; 0,5 h bzw. 2 h bei Alveolengängige Fraktion, Dieselmotor-Emissionen (Kohlenstoff, 
elementar)

Anzahl Messwerte Anzahl der durch die Kollektivkriterien selektierten Messwerte des Kollektivs

Anzahl Betriebe Anzahl der Betriebe, in denen die Messwerte ermittelt wurden.

Anzahl kleiner-Werte Anzahl Messwerte, deren Konzentration nicht quantifiziert werden konnte (Messwertvorzeichen „<“, 
sie werden auch als kleiner-Werte bezeichnet, statistisch spricht man von links zensierten Messwerten)

	● bei Stäuben unter der Nachweisgrenze
	● bei Fasern unter der analytischen Empfindlichkeit
	● bei anderen Stoffen unter der Bestimmungsgrenze

höchste BG Wenn mehrere kleiner-Werte vorliegen, wird Folgendes angegeben:
	● bei Stäuben die höchste Nachweisgrenze
	● bei Fasern die höchste analytische Empfindlichkeit
	● bei anderen Stoffen die höchste Bestimmungsgrenze

Min =-Wert kleinster quantifizierter Messwert

Max =-Wert größter quantifizierter Messwert

Q95–95. Perzentil Wert der Quantilfunktion mit den aus den Messwerten mittels ML-Methode geschätzten Parametern 
µ und σ  für die Wahrscheinlichkeit p = 0,95. Das Perzentil wird nur ausgegeben, wenn die Randbe-
dingungen für die ML-Methode erfüllt sind.
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